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P O S T U L A T von Bruno Walliser (SVP, Volketswil) und Martin Arnold (SVP, Oberrie-

den)  
 
betreffend Kostenverrechnung der Raum- und Materialkosten für die Lehrabschluss-

prüfung (Qualifikationsverfahren)  
   
__________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird gebeten, zukünftig auf die Verrechnung der Raum- und Material-
kosten für die Lehrabschlussprüfungen bzw. Qualifikationskosten zu verzichten. 

 
 Bruno Walliser 
 Martin Arnold 
 
Begründung: 
 
Laut der Verordnung über die Berufsbildung (BBV) Artikel 39 Abs. 1 dürfen den Anbietern 
von Bildung in beruflicher Praxis die Material- und Raumkosten ganz oder teilweise in 
Rechnung gestellt werden.  
 
Ende Mai hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auch in diesem Jahr davon Ge-
brauch gemacht und den Lehrbetrieben Raumkosten in Rechnung gestellt.  
Es macht keinen Sinn, Anbietern von Lehrstellen Kosten in Rechnung zu stellen und auf der 
andern Seite Förderungsprogramme für die Schaffung von Lehrstellen zu finanzieren. 
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